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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Montag, den i8 August 18oo. Zweytes Quartal. Dell 29 Thermidor VM.

Vollziehungs - Rath.
Beschluß vom il. August.

Der Vollziehungsrath, nach Ablesung der Petition
des Distrikts Tcussen, worinn er um Befreyung des

größten Theils der öffentlichen Abgaben ansticht;

In Erwägung, daß das Begehren des Distrikts auf
keinem andern Grunde, als auf dem des Eigcnnuzes

beruhe, indem die Bewohner desselben als die wohl-

habensten Bärger des Cantons Säntis bekannt sind;

In Erwägung, daß die Petenten meistens öffentliche

Beamten sind, die durch den dem Gesetzezu leisten,

den Gehorsam ihren Mitbürgern mit gutem Beispiele

vorgehen sollen, stakt sich den gesetzlichen Vorschriften
zu widersetzen;

In Erwägung endlich, daß die Verbindlichkeit, die

Staatsabgadcn zu entrichten, allgemein, und in an-
Lern Cantonen bereits in Erfüllung gegangen ist;

Nach angehörtem Berichte feines Finanzministers,
beschließt:

z. Ueber die Petition des Distrikts Teuffen, zur Ta-
gesordilung zu gehen.

2. Die Bekanntmachung dieses Beschlusses sey dem

Fmanzmintster übertragen.

Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebung.

Grosser Rath, 27. Juni.
Präsident: Preux.

Cs finden sich 70 Glieder anwesend und 69 abwesend.

Andcrwerth erhält für 14 Tage Urlaubsverlän-
gerung, Lü scher erhält für 8 Tage Urlaub.

Ca rtierim Namen einer Commißion trägt darauf

an, über die ihr zur Untersuchung übergebene Bittschrift
d^r Curatoren der Guggerischen Massa in Solothurn
zu» Tagesordnung zu gehen ans die Nichterlichkcit der
Sache begründet und die Vollziehung einzuladen, einen

unpartheytschen Richter anzuweisen.

Escher stimmt zwar zum ersten Theil des Gntach-
tens, nicht aber zum zweyte», weil schon Gesetze vor-
Handen sind, die einen »npartheyischen Richter anweisen,

wenn der gewöhnliche Richter partheyisch seyn sollte.

Trösch will, daß die Verfügungen der Vollziehung
über diesen Gegenstand caßiert werden.

Ackermann stimmt zum Gutachten. Hub er
vertheidigt Eschers Antrag, welcher angenommen wird.

Die Gemeinde Kloten im Eaut. Zürich klagt, daß

ihr Pfarrer einem alten Coilatnrrecht zufolge von dem
Abt von Weltinge» ernennt worden und diese Ernen«

nung von einer catholischenBehörde, ganz ihrem Wunsch
zuwider sey.

Cartier fodcrt Behandlung in geheimer Sitzung,
wird von mehr als 4 Mitgliedern unlerstüjt und also
die Sitzung geschlossen.

Grosser Rath, 28. Juui.
Präsident: Preux.

Auf Lacoste's Autrag erhalten zwey Abgeordnete
des Cantonsgcrichts vom Leman die Ehre der Sitzung.

Die Vollziehung übersendet einen ausführlichen Bc-
richt über den Zustand des PostwestnS in Helvetic»,,
und zeigt au, daß die B. Fischer in Bern einen Vcr»
trag über die Posten in der westlichen Schweiz haben,
der noch 8 Jahre dauert und einstweilen die Regie
der Posten unmöglich macht: Sie schlägt daher vor
bis zum Frieden auf dem festen Lande, die Verträge
noch bestehen zu lassen.

Cartier ist überzeugt, daß die Postverwaltnng
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